
Neue
Sperr - Ordnung

Der Stadt -Thören zuWienn
in Oesterreich / das gantze

Zahr hindurch.
1 ä n u L kl 1 u 8.

Den ersten halben Monath um 4.
Uhr / den andern halben Theil ein Vier¬
te ! nach4- Uhr.

k L 6 L u 4 k I LI 5.
Von i . biß den 6 . diß Monaths um

halber 5. ; vom 7 . blß 15 . um z . Vier - f
tel auf 5. und folgends biß M End um '
5 . Uhr. kl -L kr nu 8.

Anfänglich den halben Monath um
halber 6 . Uhr / und den andern halben
Theil um 6 . Uhr . h

äkkll. 18. Ü
Den ersten halben Monath um hal I

der M



der 7 . Uhr / und den andern halben Theil
um z - Viertel auf 7. Uhr.

Kl ^ 7 UZ.
Den ersten halben Monath um - 7.

Uhr / und den andern halben TheU um
halber 8. Uhr.

7 U br I U 8.
Den ersten halben Monath um Z

Viertel auf 8 . Uhr / und- den andern
halben Thril um 8 . Uhr.

7 u 1. 1 br 8.
Den ersten halben Mdriakh um 8

Uhr / und den andern halbere Thetk um
z. Viertlnach 7. Uhr.

^ u 6 l.x 8 ^ v Z.
Den ersten halben Monath ein Vierkl

Nach 7 . Uhr/und den andern halben Thcit
nnr 7. Uhr.

3^ L k I" k: M L L Id.
Den ersten halben Monath um hal¬

ber 7 . Uhr / und den andern halben Lhei!
um 6 - Uhr-

ocro-



s o L r o 2 L k.
Den ersten halben Monath um hak

ber 6-. Uhr/ und den andern halben THE
um 5» Uhr . -

N0VLlN8L2.
Biß auf den io . drß Monath um K

Viertel auf und das andere Drittes
mn halber 5 . das dritte Drittel ein
Vierti nach 4^ Uhr.

Ox c Lkr 8 L
Den 1 . biß den ro. diß Monaths ein

Viertel nach 4 - Uhr/ und folgcuds hrw
jdmchnM4- Uhr.
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